Beruf und Freizeit



Fall 1

(Quelle: Sauerländer mehr Wissen, 1. Beruf und Freizeit)

Lehrlingslohn

Die Eltern verlangen von Anna, dass sie einen Teil ihres Lehrlingslohnes für Unterkunft, Essen, Wäsche etc. zuhause abgibt. Anna ist darüber gar nicht erfreut. Angriffig meint sie: „Ihr habt mich auf die Welt gestellt, jetzt müsst ihr auch für mich zahlen! Für meinen kleinen Lehrlingslohn habe ich hart gearbeitet, darum steht das Geld auch mir alleine zu!“

Was meinen Sie zu diesem Konflikt? Wer hat Recht? Anna oder ihre Eltern?

Im Zivilgesetzbuch (ZGB Art. 323) finden Sie unter „Kindsrecht“ eine gesetzliche Regelung dazu.

Finden Sie diese Regel sinnvoll? Begründen Sie ihre Meinung.

III. Arbeitserwerb, Berufs- und Gewerbevermögen

1 Was das Kind durch eigene Arbeit erwirbt und was es von den Eltern aus seinem Vermögen zur Ausübung eines Berufes oder eines eigenen Gewerbes herausbekommt, steht unter seiner Verwaltung und Nutzung.

2 Lebt das Kind mit den Eltern in häuslicher Gemeinschaft, so können sie verlangen, dass es einen angemessenen Beitrag an seinen Unterhalt leistet.

Fall 2

(Quelle: Sauerländer, Recht haben – recht bekommen)

Überstunden – berufsfremde Arbeiten – Rolle des Berufsbildners

Der Malerlernende Kurt hat zwar Freude an seinem Beruf, aber an seiner Lehrstelle gefällt ihm einiges nicht. Er muss oft Überstunden leisten, ohne dass er dafür eine Entschädigung bekommt. Zudem muss er jeweils am Freitagabend das Auto des Berufsbildners putzen. Vor allem aber hat sein Berufsbildner wenig Geduld. Er findet, Kurt arbeite zu langsam. Die Schulleistungen von Kurt sind zwar nicht überragend, aber genügend. Als Kurt sich bei einem ausgelernten Facharbeiter beklagt, erhält er zur Antwort: „Lehrjahre sind keine Herrenjahre.“ Er solle sich doch bis zum Ende der Lehre durchbeissen.

a.) Was ist von dieser Antwort zu halten?

b.) Was kann Kurt konkret unternehmen?

a.) Nicht viel. Der Facharbeiter nimmt Kurt nicht ernst und verschanzt sich hinter einem uralten Spruch. Wenn sich Kurt jetzt nicht wehrt, wird er dies später vermutlich auch nicht tun.

ArG 31 / ArG 13 /OR 345 / BBG 22

b.) Wenn Überstunden zur Regel werden, muss Kurt sie nicht leisten. Innerhalb der Tagesarbeitzeit (5 Uhr im Sommer oder 6 Uhr im Winter bis 20 Uhr, ausnahmsweise bis 22 Uhr) darf er ansonsten zu Überstunden herangezogen werden. Mehr als 9 Stunden pro Tag darf ein Lernender aber nicht arbeiten (OR 321c, ArG 29 ff). Er hat in jedem Fall Anrecht auf einen Lohnzuschlag von 25 %.

Autoputzen gehört nicht zur Ausbildung. Er muss dies nicht tun. 

Wenn der Berufsbildner zu wenig Geduld hat, muss Kurt dies ansprechen, denn der Berufsbildner muss in verständnisvoll ausbilden. Kurt sollte zuerst das Gespräch mit dem Lehrmeister suchen. Siehe Konfliktlösungsablauf.

Fall 3

(Quelle: Sauerländer, Recht haben – recht bekommen)

Höchstgrenze der täglichen Arbeitszeit – Routinearbeiten

Eva hat eine Lehre als Koch in einem bekannten Hotel im Berner Oberland begonnen. Während der ersten Monate muss sie tagelang die gleichen Arbeiten verrichten (Gemüse rüsten, Küche putzen usw.). Zudem arbeitet sie oft länger als 50 Stunden pro Woche. Als sich ihre Eltern beim Berufsbildner darüber beschweren, antwortet er ihnen, die lange Arbeitszeit sei während der Sommersaison normal. Im Herbst werde sich die Situation verbessern. Man habe dann auch mehr Zeit für Eva.

Wie beurteilen Sie die Antwort?

OR 345 / BBG 22 / ArG31

Die überlange Arbeitszeit verstösst gegen das Gesetz (auch in der Sommersaison). Die maximale Arbeitszeit beträgt 9 Stunden pro Tag. Routinearbeiten der beschriebenen Art – man lernt während längerer Zeit nichts Neues – muss man nicht akzeptieren. Sie haben mit der Ausbildung nichts zu tun. In keiner Bildungsverordnung steht, dass die Qualität der Ausbildung saisonabhängig sei.

Fall 4

(Quelle: Sauerländer, Recht haben – recht bekommen)

Ungenügende Schulleistungen

Beat hat grosse Mühe in der Berufsschule. Sein Zeugnis ist ungenügend, im Betrieb kommt er aber ganz gut mit. Trotzdem ist es fraglich, ob er so das Qualifikationsverfahren bestehen kann.

Was würden Sie ihm raten?

BBG 31/26

Er sollte unbedingt Stützkurse an der Berufsschule besuchen. Finden diese während der Arbeitszeit statt, so muss ihm der Berufsbildner dafür ohne Lohnabzug frei geben.

Fall 5

(Quelle: Sauerländer, Recht haben – recht bekommen)

Fristlose Entlassung

Franz ist Bauspengler im 2. Lehrjahr. Oft kommt er zu spät oder angetrunken zur Arbeit. Mit einigen Kollegen versteht er sich zwar nicht schlecht, doch erledigt er nur gerade die allernötigsten Arbeiten. Der Berufsbildner hat ihn mehrmals verwarnt und auch mit seinen Eltern gesprochen. Ohne Erfolg. Vor zwei Tagen ist Franz fristlos entlassen worden.

Ist der Berufsbildner dazu berechtigt?

OR 346

Unter bestimmten Voraussetzungen kann das Lehrverhältnis fristlos gekündigt werden. Gründe dafür sind:

- der Berufsbildner ist beruflich ungenügend qualifiziert oder im Umgang mit jungen Menschen überfordert.

- Der Lernende erträgt die körperlichen Belastungen des Berufes nicht. Z.B. Malerlernende gegen gewissen Farbsubstanzen oder Bäckerlernende gegen Mehlstaub allergisch. Dies ist ein Kündigungsgrund. Es kommt auch vor, dass Lehrlinge trotz Förderung in Betrieb und Berufsschule einfach nicht mithalten können. Auch in diesem Fall ist eine Kündigung möglich.

Schliesslich kann ein Lehrverhältnis auch fristlos aufgelöst werden, wenn der Lernende gesundheitlich oder sittlich gefährdet ist. Dies trifft beim Bauspenglerlernenden Franz zu, welcher oft zu spät oder angetrunken zur Arbeit erscheint und trotz mehrmaliger Verwarnungen sein Verhalten nicht geändert hat. Der Entscheid, ob seine fristlose Entlassung genügend begründet ist, liegt allerdings beim Arbeitsgericht.

Fall 6

(Quelle: Sauerländer, Recht haben – recht bekommen)

Freifächer – BMS

Marcel ist Maschinenmechaniker-Lernender im 3. Lehrjahr. Sein Berufsbildner ist mit ihm sehr zufrieden und auch in der Schule kommt Marcel gut mit. Nun möchte er jeweils am Donnerstagnachmittag vier Lektionen Freifächer besuchen (je zwei Stunden Spanisch und Informatik). Der Berufsbildner erklärt ihm, eine zusätzliche Abwesenheit vom Betrieb komme nicht in Frage. Zudem hätten er und seine Eltern am Anfang der Lehre eine Erklärung unterschrieben, dass Marcel keine Freifächer während der Arbeitszeit besuchen werde. 

a.) Muss er wohl oder übel darauf verzichten?

b.) Wie wäre der Fall, wenn Marcel die BMS besuchen möchte?

a.) BBG 30/23/25

Bis zu einem halben Tag pro Woche kann der Lernende während der Arbeitszeit ohne Lohnabzug Freifächer besuchen, sofern er in Betrieb und Schule seine Leistungen erbringt. Marcel muss also auf seine Informatik- und Spanischlektionen keinesfalls verzichten. Sollte der Berufsbildner nicht nachgeben, so müsste er beim Kantonalen Berufsbildungsamt (Bern MBA) nachweisen, dass die Leistungen von Marcel ungenügend sind, was ja nicht der Fall ist.

Die Verzichtserklärung, welche Marcel und seine Eltern unterschrieben haben, ist ungültig, weil solche Abmachungen (dazu gehört auch der Verzicht auf die Berufsmittelschule) gegen das Gesetz verstossen.

b.) BBG 29

Ähnlich wie bei den Freifächern hat der Lernende auch das Recht auf den Besuch der BMS, welche eine Ergänzung und Vertiefung zu den Pflichtfächern darstellt. Insgesamt darf aber der Berufsschulunterricht zwei Tag pro Woche nicht überschreiten. Die Berufsmatura ermöglicht den Zugang zu den Fachhochschulen. 

Fall 7

(Quelle: Sauerländer, Recht haben – recht bekommen)

Verlängerung Lehrzeit

Das Qualifikationsverfahren als Hochbauzeichnerin rückt immer näher. Corinne ist zuversichtlich und freut sich schon auf die Reise, welche sie mit ein paar Kolleginnen unternehmen wird. Völlig überraschend eröffnet ihr der Berufsbildner, dass sie nach der Prüfung noch zwei Monate nachholen müsse, da sie ja wegen eines Töffliunfalls so lange gefehlt habe. 

Ist Corinne dazu verpflichtet?

BBV 21

Als Erstes stellt sich die Frage, ob der Ausbildungserfolg (Qualifikationsverfahren) durch den zeitlichen Ausfall gefährdet ist. Trifft dies nicht zu, so kann sie nicht zu einer Verlängerung der Lehrzeit gezwungen werden. Dies umso mehr, als der Unterbruch ja nicht freiwillig war; nur dann nämlich kann der Berufsbildner eine Verlängerung der Lehre verlangen (z.B. bei längerem Sprachaufenthalt, bei vorgeschobener Rekrutenschule)

